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Barrierefreiheit wird verpflichtend 
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
(BFSG) tritt am 28. Juni 2025 in Kraft und 
stellt Unternehmen vor einen erheblichen 
Umstellungsaufwand. Sie müssen hin-
sichtlich ihrer Produkte und Dienstleistun-
gen prüfen, ob sie in den Anwendungsbe-
reich fallen und welche konkreten Anfor-
derungen bestehen. 

In unserem Newsletter „Handlungsbedarf 
im E-Commerce“ aus Q1/2025 haben wir 
bereits umfassend erläutert, für welche 
Unternehmen, Produkte und Dienstleis-
tungen das BFSG gilt.  

Betroffen sind vor allem Produkte mit di-
gitaler Bedienung wie etwa Computer, 
Geldautomaten, E-Books oder Fahraus-
weisautomaten. Ebenso erfasst werden 

grundsätzlich digitale Dienstleistungen 
wie Webshops und Apps. 

Abgesehen von einigen Ausnahmen – wie 
für private (C2C) oder rein geschäftliche 
(B2B) Angebote und Kleinstunternehmen, 
die Dienstleistungen erbringen – gilt das 
BFSG für alle Händler, Hersteller oder 
Importeure der jeweiligen Produkte 
sowie Dienstleistungserbringer der ge-
nannten Dienstleistungen. 

Ist man betroffen und kennt die einschlä-
gigen Rechtstexte, stellt sich dennoch wei-
terhin die Frage einer erfolgreichen und 
praxisnahen Umsetzung. Legal Design bie-
tet dabei einen innovativen Ansatz, um die 
rechtlichen Anforderungen in der Praxis 
zu erfüllen und somit die Barrierefreiheit 



 orka Newsletter | Datenschutz, IT & Outsourcing/IP & Wettbewerbsrecht | Barrierefreiheit wird verpflichtend 

orka.law  

von Produkten und Dienstleistungen um-
fassend zu gewährleisten. 

Anforderungen des BFSG  
Dienstleistungen und Produkte sind gem.  
§ 3 Abs. 1 S. 2 BFSG barrierefrei, wenn sie 
für Menschen mit Behinderung in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe auffindbar, zugänglich 
und nutzbar sind. Ziel des Gesetzes ist 
eine digitale Barrierefreiheit. Menschen 
mit Behinderungen, Einschränkungen und 
älteren Menschen soll eine gleichberech-
tigte und diskriminierungsfreie Teilhabe 
am Wirtschaftsleben ermöglicht werden.  

Die Barrierefreiheitsanforderungen basie-
ren auf vier Grundprinzipien: 

• Wahrnehmbarkeit: Inhalte müssen 
auch bei sensorischen Einschränkun-
gen erfassbar sein. 

• Bedienbarkeit: Informationen müssen 
mit verschiedenen Eingabemethoden 
zugänglich sein. 

• Verständlichkeit: Inhalte müssen klar 
strukturiert und sprachlich zugänglich 
sein. 

• Robustheit: Inhalte müssen mit aktuel-
len und künftigen Technologien kompa-
tibel sein. 

Dabei wird bei Produkten und Dienstleis-
tungen, die harmonisierten Normen bzw. 
technischen Spezifikationen oder Teilen 
davon entsprechen, vermutet, dass sie die 
Anforderungen erfüllen (§§ 4, 5 BFSG). 

Pflichten 
Die Wirtschaftsakteure unterliegen ver-
schiedenen Pflichten. Hersteller dürfen 
betroffene Produkte nur in Verkehr 

bringen, wenn sie die Anforderungen nach 
dem BFSG erfüllen. Dazu müssen Herstel-
ler u.a. eine technische Dokumentation 
über das Produkt erstellen, eine EU- Kon-
formitätserklärung ausstellen und das 
Produkt mit einer CE-Kennzeichnung ver-
sehen (§ 6 Abs. 1 BFSG). 

Bevor ein Händler ein betroffenes Pro-
dukt am Markt bereitstellen darf, muss er 
u.a. prüfen, ob ein CE-Kennzeichen vor-
handen ist, die Produktunterlagen vorlie-
gen und Hersteller bzw. Einführer ihre 
Pflichtangaben gemacht haben (§ 11 Abs. 1 
BFSG).  

Dienstleister dürfen ihre Dienstleistun-
gen nur anbieten oder erbringen, wenn sie 
darstellen, wie die gesetzlichen Anforde-
rungen des BFSG erfüllt werden. Dazu ge-
hört eine allgemeine Beschreibung der 
Dienstleistung in einem barrierefreien 
Format sowie Erläuterungen, die das Ver-
ständnis und die Nutzung erleichtern. Zu-
dem müssen die relevanten Anforderun-
gen des BFSG erläutert und die zuständige 
Marktüberwachungsbehörde benannt 
werden (§ 14 Abs. 1 BFSG). 

Umsetzung 
Um die Umsetzung des BFSG zu unterstüt-
zen, wurde die Verordnung zum 
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Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) 
erlassen. Diese konkretisiert die Anforde-
rungen für die vom Gesetz betroffenen 
Produkte und Dienstleistungen und legt 
Standards fest. 

Beispielsweise werden die Anforderungen 
an die Bereitstellung von Produkten (§ 4 
BFSGV) und an Produktverpackungen 
und Anleitungen (§ 5 BFSGV) spezifiziert. 
Zudem werden für Selbstbedienungster-
minals, E-Book-Lesegeräte, Verbrau-
cherendgeräte mit interaktivem Leis-
tungsumfang, die zur Bereitstellung von 
Telekommunikationsdiensten oder für 
den Zugang zu audiovisuellen Medien-
diensten verwendet werden, zusätzliche 
branchenspezifische Anforderungen 
festgelegt (§§ 7-10 BFSGV). 

Auch in Bezug auf bestimmte Dienstleis-
tungen sind zusätzliche Anforderungen zu 
beachten. Dies gilt u.a. für Personenbeför-
derungsdienste und Dienstleistungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr (§§ 
15, 19 BFSGV). 

Legal Design als Strategie 
Zwar legen das BFSG und die BFSGV zent-
rale Anforderungen zur Barrierefreiheit 

fest, führen jedoch nicht aus, wie Inhalte 
sprachlich, visuell oder strukturell zu ge-
stalten sind. Hier bietet Legal Design Un-
ternehmen eine effektive Strategie zur 
rechtskonformen Umsetzung des BFSG.  

Kern von Legal Design ist, rechtlich ge-
prägte Aspekte und Kontexte so zu gestal-
ten, dass sie möglichst nutzerfreundlich 
sind, etwa indem sie zum relevanten Zeit-
punkt mühelos zugänglich sind, schnell er-
fasst und einfach verstanden werden kön-
nen. Gleichzeitig sollen Nutzer in die Lage 
versetzt werden, den für sie individuell 
richtigen, nächsten Handlungsschritt 
zu gehen. 

Der Legal Design-Prozess 
Zunächst muss der zu vermittelnde Inhalt 
anhand von Verständlichkeits- und Barrie-
refreiheitsindikatoren aus Nutzerper-
spektive untersucht werden. Dabei ist die 
kognitive Belastung der Nutzer, beispiels-
weise bei der Analyse von Textdichte, Le-
sedauer oder Gliederungslogik, zu berück-
sichtigen.  

In einem zweiten Schritt werden Lösungs-
ansätze mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen entwickelt, die eine Überforde-
rung der Nutzer vermeiden und die 
schnelle Informationsaufnahme ermögli-
chen. Dazu gehören beispielsweise der 
Verzicht auf Blocksatz, der Einsatz gut les-
barer Schriftarten, reduzierte und reiz-
arme Layouts, die konsequente Nutzung 
aktiver Sprache sowie unterstützende Ele-
mente wie Symbole oder Alternativtexte.  

Designkriterien im Rahmen der visuellen 
und strukturellen Gestaltung sind eine 
klare Informationshierarchie, der Einsatz 
typografischer Mittel (Schriftgröße, Zei-
lenabstand, kontrastreiche Gestaltung), 
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die visuelle Hervorhebung relevanter In-
formationen und die multimodale Vermitt-
lung komplexer Inhalte. 

Im letzten Schritt sind die Maßnahmen 
durch interdisziplinäre Teams – beste-
hend aus juristischer, technischer und ge-
stalterischer Expertise – umzusetzen und 
kontinuierlich im Austausch mit der Ziel-
gruppe zu evaluieren. 

Ausblick 
Barrierefreiheit ist nicht nur eine 
rechtliche Pflicht, sondern auch eine 
gestalterische Aufgabe. Die adressaten-
gerechte, wirksame und rechtskonforme 
Umsetzung der regulatorischen Vorgaben 
in der Praxis wirft noch viele Fragen auf.  

Nach Ablauf der mehrjährigen Umset-
zungsphase gilt das BFSG ab dem 28. Juni 
2025. Da die Anpassungen einige Zeit in 
Anspruch nehmen können, sollten Unter-
nehmen daher nunmehr möglichst umge-
hend prüfen, ob sie in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes fallen und gegebenen-
falls erforderliche Umsetzungsmaßnah-
men ergreifen. 
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